
 

 

Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang „Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science (B. Sc.)“  

an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
 

Entsprechend § 1 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung für die Bachelor- 
und Masterstudiengänge der Technischen Universität Braunschweig hat der 
Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 26.08.2015 den folgenden 
„Besonderen Teil der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang ‚Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik’ mit dem Abschluss ‚Bachelor of Science’“ beschlossen: 

§ 1 Hochschulgrad und Zeugnis 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hochschule den Hochschulgrad 
„Bachelor of Science“ (abgekürzt „B. Sc.“) im Fach „Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik“. Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde und ein 
Zeugnis gemäß § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung für die 
Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge der Technischen 
Universität Braunschweig, TU-Verkündungsblatt Nr. 908 vom 12.09.2013 (APO) 
aus. Dem Zeugnis wird ein Diploma-Supplement (siehe Anhang 1) beigefügt. 

 
(2) Im Zeugnis werden die Gesamtnote nach § 18 Abs. 1 APO sowie die Noten der 

einzelnen Module mit ihren Leistungspunkten aufgelistet. Bei einer Gesamtnote 
von 1,0 oder 1,1 wird das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ verliehen. 

§ 2 Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt 
einschließlich der Bachelorarbeit sechs Semester (Regelstudienzeit). Das Lehr-
angebot ist so gestaltet, dass die Studierenden den Bachelorgrad innerhalb der 
Regelstudienzeit erwerben können. 

 
(2) Das Studium gliedert sich in Module. Es umfasst Module im Umfang von insgesamt 

180 Leistungspunkten, denen bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen 
zugeordnet sind (siehe Anhang 2). 

 
(3) Das Bachelorstudium Finanz- und Wirtschaftsmathematik untergliedert sich in den 

Pflichtbereich, in dem allgemeine Grundlagen der Mathematik und der 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden. Ab dem dritten Semester sind darauf 
aufbauende Inhalte in den Bereichen „Instrumente der Angewandten Mathematik“, 
„Instrumente des Financial Engineerings“ und „Instrumente der Wirtschafts-
wissenschaften“ zu belegen. Im Professionalisierungsbereich „Computerorientierte 
Methoden, Ergänzungen und Seminare“ werden unter anderem 
berufsqualifizierende und überfachliche Qualifikationen erworben. Abgeschlossen 
wird das Studium mit einer wissenschaftlichen Bachelorarbeit. 
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(4) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 180 Leistungs-
punkte wie folgt nachgewiesen werden: 

 
a. 64 Leistungspunkte in dem Bereich „Allgemeine Grundlagen in 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften“ (siehe Anhang 2a) wie folgt:  
i. 20 Leistungspunkte im „Basismodul Analysis 1 und 2“ 
ii. 15 Leistungspunkte im „Basismodul Lineare Algebra“ 
iii. 6 Leistungspunkte im Modul „Grundlagen der Betriebswirtschafts-

lehre – Unternehmensführung und Marketing“ 
iv. 6 Leistungspunkte im Modul „Grundlagen der Betriebs-

wirtschaftslehre – Produktion & Logistik und Finanzwirtschaft“ 
v. 6 Leistungspunkte im Modul „Grundlagen der Volkswirtschafts-

lehre“ 
vi. 6 Leistungspunkte im Modul „Betriebliches Rechnungswesen“ 
vii. 5 Leistungspunkte im Modul „Einführung in die Wirtschaftsinfor-

matik“, oder alternativ 5 Leistungspunkte im Modul „Methoden und 
Modelle der Wirtschaftsinformatik“. 

 
b. 42 Leistungspunkte in dem Bereich „Instrumente der Angewandten 

Mathematik“ (siehe Anhang 2b) wie folgt: 
i. 27 Leistungspunkte aus den drei Modulen „Einführung in die 

Stochastik“, „Einführung in die Numerik“ und „Einführung in die 
Mathematische Optimierung“, wobei zwei der drei Module zu je 
10 Leistungspunkten mit einer Prüfungs- und Studienleistung und 
das dritte Modul nur mit einer Studienleistung zu 
7 Leistungspunkten abzuschließen sind. 

ii. 10 Leistungspunkte im Modul „Lineare und Kombinatorische 
Optimierung“. 

iii. 5 Leistungspunkte im Modul „Statistische Verfahren“. 
 

c. 21 Leistungspunkte in dem Bereich „Instrumente des Financial Engi-
neerings“ (siehe Anhang 2c) wie folgt: 

i. 10 Leistungspunkte im Modul „Wahrscheinlichkeitstheorie und 
Diskrete Finanzmathematik“ 

ii. 5 Leistungspunkte im Modul „Zeitreihenanalyse“ 
iii. 6 Leistungspunkte im Modul „Bachelor-Vertiefung Wirtschafts-

wissenschaften - Finanzwirtschaft“. 
 

d. 12 Leistungspunkte über Wirtschaftswissenschaftliche Bachelorver-
tiefungen im Bereich „Instrumente der Wirtschaftswissenschaften“ in zwei 
Modulen nach Wahl (siehe Anhang 2d) zu je 6 Leistungspunkten. 

 
e. 29 Leistungspunkte im Professionalisierungsbereich „Computerorientierte 

Methoden, Ergänzungen und Seminare“ in Form von Studienleistungen 
(siehe Anhang 2e) wie folgt: 

i. 8 Leistungspunkte im Modul „Computerorientierte Mathematik“ 
ii. 5 Leistungspunkte im Modul „Computerpraktikum Numerik“, oder 

5 Leistungspunkte im Modul „Computerpraktikum Optimierung“ 
iii. 8 Leistungspunkte im „Seminar-Modul“, bestehend aus einem 

Mathematischen Seminar zu 4 Leistungspunkten und einem 
Wirtschaftswissenschaftlichen Seminar zu 4 Leistungspunkten 
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iv. 6 Leistungspunkte im Modul „Grundlagen der Rechtswissen-
schaften“ 

v. 2 Leistungspunkte in Form eines Statistikpraktikums, eines 
Industriepraktikums gemäß § 3 Abs. 2) c) oder anderer Module, die 
vorrangig dem Erwerb von Selbst-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen dienen. 

 
f. 12 Leistungspunkte für die Anfertigung der Bachelorarbeit (siehe Anhang 

2f). 
 
(5) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedene Module eingebracht werden. 
 
(6) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass die zu prüfende 

Person die zu dem Modul gehörenden Studien- und/oder Prüfungsleistungen nach 
Anhang 2 erfolgreich abgeschlossen und die entsprechenden Leistungspunkte er-
halten hat. Für Studienleistungen kommen insbesondere Hausaufgaben, Projekt-
arbeiten, Klausuren oder mündliche Prüfungen in Frage. 

 
(7) Sieht ein Modul nur Studienleistungen vor, so gilt das Modul als abgeschlossen, 

wenn alle Studienleistungen erbracht sind. 

§ 3 Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den den Modulen zugeordneten Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie der Bachelorarbeit. Die Studien- und Prüfungsleistungen 
werden studienbegleitend abgelegt. 

 
(2) Neben den in § 9 Abs. 1 APO festgelegten Arten von Prüfungsleistungen können 

Prüfungs- und Studienleistungen durch folgende Arten abgelegt werden: 
 

a) Projektarbeit: Durch die Projektarbeit wird die Fähigkeit zur Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten gefördert. Hierbei soll der 
Prüfling die Fähigkeiten erlangen, Ziele an einer größeren Aufgabe zu 
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte, 
insbesondere in Teamarbeit, zu erarbeiten. 

b) Übungsaufgaben: Die/Der Studierende erledigt selbständig und erfolgreich 
Aufgaben (z. B. Methodenanwendung), die von der/vom Lehrenden im 
Rahmen einer Übung gestellt werden. Übungsaufgaben können in 
Präsenzveranstaltungen oder im Selbststudium erledigt werden. Die für die 
erfolgreiche Erledigung geltenden Kriterien werden von der/vom Lehrenden 
zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

c) Industriepraktikum: Das Industriepraktikum umfasst mindestens zehn 
aufeinanderfolgende Arbeitstage. Die Studierenden verfassen über ihr 
Praktikum einen Bericht, der die Bestätigung des Unternehmens, eine 
Beschreibung des Unternehmens sowie eine Beschreibung ihrer 
Tätigkeit(en) beinhaltet. Dieser Bericht soll mindestens eine und nicht 
wesentlich mehr als zwei DIN A4 Seiten umfassen. Der Bericht wird mit der 
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schriftlichen Bestätigung des Studierenden abgeschlossen, dass er 
eigenhändig verfasst wurde und wird zur Anerkennung durch die 
Studiendekanin oder den Studiendekan beim Prüfungsausschuss Finanz- 
und Wirtschaftsmathematik eingereicht. 

 
(3) Sofern in den Modulbeschreibungen in Anhang 2 keine Dauer für Klausuren oder 

mündliche Prüfungen angegeben ist, beträgt die Bearbeitungszeit für eine Klausur 
je nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers in der Regel 60 – 120 Minuten bei 
Modulen im Umfang von 5 Leistungspunkten und in der Regel 120 – 180 Minuten 
bei Modulen im Umfang ab 10 Leistungspunkten und die Dauer mündlicher 
Prüfungen, die auch schriftliche Elemente enthalten können, in der Regel 
25 Minuten bei Modulen im Umfang von 5 Leistungspunkten und in der Regel 
35 Minuten bei Modulen im Umfang ab 10 Leistungspunkten. Bei der Festlegung 
der Prüfungsdauer ist die Anzahl der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte 
angemessen zu berücksichtigen. Abweichende Regelungen sind den Studierenden 
rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung bekannt zu geben. 

 
(4) Die Module, die Qualifikationsziele, die Art und der Umfang der ihnen zuge-

ordneten Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Anzahl der ihnen zuge-
ordneten Leistungspunkte sind in Anhang 2 aufgelistet. Sofern einem Modul 
Studienleistungen zugeordnet sind, so sind diese keine Voraussetzungen für im 
Modul ggf. zu erbringende Prüfungsleistungen. Sofern mehrere Prüfungsformen 
möglich sind, werden diese zu Beginn der Veranstaltung konkretisiert und bekannt 
gemacht. 

§ 4 Freiversuch, Wiederholung von Prüfungen 

Es gelten die Bestimmungen nach § 13 APO. 

§ 5 Mündliche Ergänzungsprüfung 

Wird die Prüfungsleistung auch in dem letzten Versuch erneut mit "nicht ausreichend" 
bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist die Bachelorprüfung 
endgültig nicht bestanden. Sofern es sich bei dieser Wiederholungsprüfung um eine 
schriftliche Prüfung handelt, darf die Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher 
Ergänzungsprüfung getroffen werden. Der Prüfling muss sich innerhalb eines Monats 
nach Notenbekanntgabe einen Termin für die mündliche Ergänzungsprüfung vom 
Prüfer geben lassen und dem Prüfungsausschuss mitteilen. Sofern der Prüfungstermin 
dem Prüfungsausschuss vom Prüfling nicht innerhalb der Monatsfrist mitgeteilt wird, 
wird dem Prüfling vom Prüfungsausschuss ein Termin für die mündliche 
Ergänzungsprüfung zugeteilt. Der Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung muss 
vom Prüfer so festgelegt werden, dass er bis spätestens 15.11. für das 
vorangegangene Sommersemester und bis zum 15.05. für das vorangegangene 
Wintersemester stattgefunden hat. Ist der Prüfling zur Prüfung nicht erschienen, wird 
die mündliche Ergänzungsprüfung und damit die gesamte Prüfung mit der Note 5,0 
bewertet und hat gemäß § 17 Abs. 3 APO das endgültige Scheitern im Studium zur 
Folge. 
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Bei triftigen Gründen kann der Prüfungsausschuss Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
gemäß § 11 Abs. 3 APO im Einzelfall die Frist verlängern. Diese Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss Finanz- und Wirtschaftsmathematik gegenüber unverzüglich 
schriftlich dargelegt werden. Kann die mündliche Ergänzungsprüfung aus 
Krankheitsgründen nicht angetreten werden, so ist innerhalb von drei Tagen ein 
amtsärztliches Attest beim Prüfungsausschuss Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
vorzulegen, wobei der Prüfungstag als erster Tag zählt. 

§ 6 Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit ist die Abschlussarbeit gemäß § 14 APO. Es gelten zusätzlich die 
folgenden abweichenden und ergänzenden Regelungen: 
 
(1) Die Abschlussarbeit wird in der Regel im sechsten Semester durchgeführt. Die 

Bearbeitungszeit beträgt drei Monate. Zusätzlich zu den zwei gebundenen 
Exemplaren der Bachelorarbeit ist eine elektronische Version der Arbeit 
einzureichen. 

 
(2) Die Bachelorarbeit kann nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer 

Sprache abgefasst werden. 
 
(3) Der Anmeldung zur Bachelorarbeit beim Prüfungsausschuss sind in der Regel 

Nachweise über Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 
120 Leistungspunkten beizufügen. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit soll aus dem interdisziplinären Bereich Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften stammen und beide Bereiche angemessen 
berücksichtigen. Das Thema der Arbeit kann von den Mitgliedern der 
Hochschullehrergruppe und den hauptamtlich tätigen Privatdozentinnen und 
Privatdozenten der für den Studiengang jeweils verantwortlichen Fächer 
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
vergeben werden. Das Thema kann auch von den im Ruhestand befindlichen 
Professorinnen und Professoren der Fakultät und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses auch von weiteren zur Abnahme von Prüfungen 
berechtigten Personen gemäß § 5 Abs. 1 APO vergeben werden. Im Falle, dass 
der Erstprüfende Mitglied aus der Gruppe der hauptamtlich tätigen 
Privatdozentinnen und –dozenten der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät oder eine/ein 
im Ruhestand befindliche/r Professorin/-Professor ist, muss die oder der 
Zweitprüfende hauptamtliche Professorin oder hauptamtlicher Professor der 
Fächer Mathematik oder der Wirtschaftswissenschaften sein. 

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfern bewertet. Eine oder einer der Prüfenden 
der Bachelorarbeit muss ein für Mathematik prüfungsberechtigtes und der bzw. die 
andere ein für Wirtschaftswissenschaften prüfungsberechtigtes Mitglied der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät sein. Die Bewertung soll in der Regel spätestens vier 
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Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit vorliegen. Eine Präsentation der 
Bachelorarbeit kann im Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung von den 
Prüfern gefordert werden; die Präsentation wird nicht benotet. 

§ 7 Berechnung der Gesamtnote 

(1) Gemäß § 17 Abs. 2 des APO, aber unter Berücksichtigung der folgenden Absätze, 
errechnet sich die Gesamtnote der Bachelorprüfung aus dem Durchschnitt der 
nach Leistungspunkten gewichteten Noten für die Module einschließlich der 
Bachelorarbeit. Nur durch Studienleistungen abzuschließende Module werden 
nicht benotet und gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.  

 
(2) Abweichend von § 17 Absatz 2 Satz 1 APO geht das ‚Basismodul Analysis 1 und 2’ 

nur mit einem Gewicht 75 Prozent, entsprechend 15 Leistungspunkten anstatt 
20 Leistungspunkten, in die Bildung der Gesamtnote ein. 

 
(3) Soweit Studierende nach dem Besonderen Teil der Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang „Finanz- und Wirtschaftsmathematik“ in der Fassung vom 
25.01.2011, TU-Verkündungsblatt Nr. 732 bzw. Nr. 742 studieren, gehen die Noten 
der folgenden Module wie folgt ein: 

a. Das Modul „Wahrscheinlichkeitstheorie inkl. Statistikpraktikum“ geht nur im 
Umfang von 8 Leistungspunkten in die Bildung der Gesamtnote ein. 

b. Die Module „Einführung in die Stochastik und Statistische Verfahren“ und 
„Einführung in die Numerik und Optimierung“ gehen nur im Umfang von je 
5 Leistungspunkten in die Bildung der Gesamtnote ein. 

 

§ 8 Mentorensystem und Beratungsgespräche 

(1) Jeder oder jedem Studierenden wird zum Studienbeginn eine Mentorin oder ein 
Mentor zugeteilt. Die Mentorgruppen werden von einem Mitglied der Professoren-
gruppe, das im Studiengang Finanz- und Wirtschaftsmathematik lehrt, betreut. Die 
Teilnahme an Treffen der Mentorgruppe ist für die Studierenden freiwillig. Das Mit-
glied der Professorengruppe steht den Studierenden auf Anfrage für Einzel-
gespräche zur Verfügung. 

 
(2) Abweichend von § 8 Abs. 2 APO ist es den Studierenden mit einem 

Leistungsnachweis von weniger als 30 Leistungspunkten nach dem ersten 
Studienjahr freigestellt, an einem Beratungsgespräch teilzunehmen. 

§ 9 Inkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 01.10.2015 in Kraft. 

(2) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Ordnung im zweiten oder höheren 
Semester eingeschrieben sind, werden nach den bisherigen Bestimmungen 
geprüft. Sie können nur dann beantragen nach den neuen Bestimmungen und 
Anlagen geprüft zu werden, soweit sie noch keinen Prüfungsversuch in einem der 
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Module „Basismodul Analysis 1 und 2“, „Einführung in die Stochastik“ oder 
„Basismodul Differentialgleichungen“ absolviert haben.  
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Anlage 2a: Allgemeine Grundlagen in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
 
Modulnummer Modul

MAT-STD4-11

Basismodul Lineare Algebra

Qualifikationsziele:
- Kennenlernen und Verstehen des axiomatischen Aufbaus der Mathematik und der
Bedeutung logischmathematischer deduktiver Argumentation
- Fähigkeit zur Benutzung formaler Prozesse in mathematischen Beweisen
- Erkennen der Bedeutung von Voraussetzungen in mathematischen Sätzen: Lokalisierung
der Voraussetzungen innerhalb der Beweise und mögliche Konsequenzen bei Fortfall von
Voraussetzungen
- Beherrschen der Grundbegriffe der Linearen Algebra, wie Gruppen, Ringe, Körper,
Vektorräume, lineare Abbildungen, Matrizen, Determinanten, lineare Gleichungssysteme,
Gauß-Algorithmus
- Beherrschen weiterführender Begriffe, wie Eigenvektoren, Eigenwerte, Diagonalisierung,
Normalform, Polynome, Skalarprodukte und Orthonormalbasen
- Erwerb von Basiskenntnissen der Analysis und Linearen Algebra; Kennenlernen des
Zusammenspiels von Analysis und Linearer Algebra durch Anwendungen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung über
den Inhalt des Basismoduls Lineare Algebra nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.

Studienleistung: 2 Studienleistungen in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der
Prüferin oder des Prüfers und 1 Studienleistung in Form einer Klausur am Ende von
Lineare Algebra 1.

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
15

Semester:
1

Modulnummer Modul

MAT-STD5-21

Basismodul Analysis 1 und 2

Qualifikationsziele:
- Kennenlernen und Verstehen des axiomatischen Aufbaus der Mathematik und der
Bedeutung logisch-mathematischer deduktiver Argumentation
- Fähigkeit zur Benutzung formaler Prozesse in mathematischen Beweisen
- Erkennen der Bedeutung von Voraussetzungen in mathematischen Sätzen: Lokalisierung
der Voraussetzungen innerhalb der Beweise und mögliche Konsequenzen bei Fortfall von
Voraussetzungen
- Beherrschen der Grundbegriffe der reellen Analysis einer reellen Veränderlichen, wie
Konvergenz, Stetigkeit, Differentiation, Extremwertaufgaben und Riemann-Integration
- Beherrschen der Grundbegriffe der mehrdimensionalen Analysis, wie Differentiation,
partielle Ableitungen, implizite Funktionen und Umkehrfunktionen und Extremwertaufgaben
- Beherrschen der Grundbegriffe der Theorie der gewöhnlichen Differenzialgleichungen,
wie Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen, Lipschitz-Stetigkeit, (Systeme) lineare(r)
Differenzialgleichungen und explizite Konstruktion von Lösungen
- Kennenlernen des Zusammenspiels von Analysis und Linearer Algebra durch
Anwendungen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung über
den Inhalt des Basismoduls Analysis 1 und 2 nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers
Studienleistung: 2 Studienleistungen in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der
Prüferin oder des Prüfers und 1 Studienleistung in Form einer Klausur am Ende von
Analysis 1.Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu
Beginn der Veranstaltung bekannt.

LP:
20

Semester:
1
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Modulnummer Modul

WW-ACuU-12

Betriebliches Rechnungswesen

Qualifikationsziele:
Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden ein grundlegendes Verständnis
der Aufgaben und Methoden des industriellen Rechnungswesens. Dies betrifft das externe
und das interne Rechnungswesen.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur, Dauer 120 Min

LP:
6

Semester:
3

Modulnummer Modul

WW-VWL-14

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis von der Funktionsweise von
Märkten. Sie kennen den empirisch-statistischen Hintergrund gesamtwirtschaftlicher
Größen wie BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit und Zahlungsbilanz und können die
Wirtschaftspolitik in Deutschland vor dem Hintergrund volkswirtschaftlicher Theorien
beschreiben und bewerten.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
1

Modulnummer Modul

WW-STD-54

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre - Unternehmensführung und Marketing

Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre und des Marketings. Sie können die unterschiedlichen
betrieblichen Unternehmensfunktionen, insbesondere die drei Hauptfunktionen Planung,
Entscheidung und Kontrolle, voneinander abgrenzen und beschreiben. Die Studierenden
haben darüber hinaus die Fähigkeit erworben, die betriebswirtschaftliche Realität aus der
Perspektive des Marketings zu betrachten.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
1

Modulnummer Modul

WW-STD-53

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre - Produktion & Logistik und Finanzwirtschaft

Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Finanzwirtschaft und der
Produktionswirtschaft sowie der Logistik. Sie können die Vorteilhaftigkeit von
Investitionsprojekten mit Hilfe finanzwirtschaftlicher Verfahren beurteilen und besitzen
grundlegende Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes von Finanzierungsinstrumenten. Die
Studierenden verfügen ferner über ein Verständnis für die Modellierung und Bewertung
von Produktions- und Logistiksystemen und Grundlagen des operativen
Produktionsmanagements.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
1

Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
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Modulnummer Modul

WW-WINFO-20

Methoden und Modelle der Wirtschaftsinformatik

Qualifikationsziele:
Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden ein grundlegendes Verständnis
zur Entwicklung komplexer betrieblicher Informationssysteme.
Sie sind prinzipiell in der Lage, Aufgabenstellungen zu erfassen, zu modellieren und in ein
Funktions-, Daten- und Prozessdesign umzusetzen.
Die Studierenden erkennen die Notwendigkeit interdisziplinärer Sichtweisen als
Schlüsselkompetenz für ihr späteres berufliches Umfeld.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten

LP:
5

Semester:
4

Modulnummer Modul

WW-WII-15

Einführung in die Wirtschaftsinformatik

Qualifikationsziele:
Das Modul Einführung in die Wirtschaftsinformatik dient dazu, den Studenten einen
Überblick über die Wirtschaftsinformatik zu vermitteln: als interdisziplinäres Fach zwischen
Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Technik sowie als eigenständiges Fach, das die
Beziehungen zwischen Mensch, (betrieblicher) Aufgabe und Technik betrachtet.
Die Teilnehmer kennen die betrieblichen und überbetrieblichen Einsatzbereiche der
Wirtschaftsinformatik und wissen, wie betriebswirtschaftliche Aufgaben mit integrierten
Anwendungssystemen unterstützt werden. Sie kennen und beherrschen die wesentlichen
Ansätze der Gestaltung und Einführung von Anwendungssystemen sowie deren
Bedeutung im Management des Informationssystems der Unternehmung. Darüber hinaus
haben sie eine Vorstellung von neuen Entwicklungen der Wirtschaftsinformatik, z. B. in
überbetrieblichen Beziehungen des Unternehmens mit Kunden und Partnern oder in
elektronischen Märkten.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Klausur, 90 Minuten

LP:
5

Semester:
3
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Anlage 2b: Instrumente der Angewandten Mathematik
 
Modulnummer Modul

MAT-STD4-90

Lineare und Kombinatorische Optimierung

Qualifikationsziele:
- Exemplarische Vertiefung der im Grundlagenbereich und in den Aufbaubereichen
erworbenen Kenntnisse
- Exemplarisches Kennenlernen eines oder mehrerer weiterer
mathematischen Gebiete und damit Verbreiterung des eigenen Basiswissens
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung von Bezügen
zwischen den Inhalten der verschiedenen mathematischen Bereiche
- Vertiefung von Anwendungen der theoretischen Inhalte durch deren konkrete quantitative
Ausführung
- Beherrschen polyedertheoretischer Grundlagen, der linearen parametrischen
Optimierung, komplexer Varianten des Simplexverfahrens (SV) sowie der alternativen
Ellipsoid- und Innere Punkte-Verfahren
- Fähigkeit zur stabilen und effektiven numerischen Implementation des SV
- Überblick über die Grundbegriffe der kombinatorischen Optimierung, wichtige Begriffe
wie Graphen und diskrete Strukturen
- Fähigkeit zur Berechnung von Komplexität und Implementation kombinatorischer
Optimierungsverfahren
- Beherrschen von Verfahren zur Berechnung optimaler Bäume, Wege, Zuordnungen,
Rundreisen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.
Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
10

Semester:
4

Modulnummer Modul

MAT-STD4-14

Einführung in die Mathematische Optimierung

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Fähigkeit zu mathematischer Modellierung im Rahmen linearer und konvexer
Optimierungsprobleme
- Beherrschen der zugrunde liegenden Theorien und Algorithmen, etwa zu
Alternativsätzen, Dualität, revidiertem Simplexalgorithmus, konvexen Funktionen, Kuhn-
Tucker-Punkten, BFGS-Methode und projizierter Gradientenmethode
- Fähigkeit zur Implementation und Komplexitätsanalyse von
Optimierungsalgorithmen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.

Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur.

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
10

Semester:
3
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Modulnummer Modul

MAT-STD4-13

Einführung in die Numerik

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Beherrschen der Grundbegriffe der Numerik wie Approximation, Lösungsverfahren und
Fehleranalyse
- Vertrautheit mit relevanter Software
- Fähigkeit zur Anwendung der Grundprinzipien der Implementation numerischer
Algorithmen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.

Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur.

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
10

Semester:
3

Modulnummer Modul

MAT-STD5-22

Einführung in die Stochastik

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Beherrschen der Grundbegriffe der Stochastik, wie den axiomatischen Aufbau der
Wahrscheinlichkeitstheorie, Stichproben und Zufallsvariablen, W-Maße und Verteilungen
- Fähigkeit zur Berechnung von Erwartungswerten, Varianzen und Kovarianzen aus W-
Verteilungen
- Kennen elementarer Versionen des schwachen Gesetzes der großen Zahlen und
zentraler Grenzwertsätze
- Beherrschen der Grundbegriffe der Maß- und Integrationstheorie

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers. Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von
Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers und/oder Klausur.Die genauen
Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung
bekannt.

LP:
10

Semester:
3
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Modulnummer Modul

MAT-STD4-96

Einführung in die Mathematische Optimierung

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Fähigkeit zu mathematischer Modellierung im Rahmen linearer und konvexer
Optimierungsprobleme
- Beherrschen der zugrunde liegenden Theorien und Algorithmen, etwa zu
Alternativsätzen, Dualität, revidiertem Simplexalgorithmus, konvexen Funktionen, Kuhn-
Tucker-Punkten, BFGS-Methode und projizierter Gradientenmethode
- Fähigkeit zur Implementation und Komplexitätsanalyse von
Optimierungsalgorithmen

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
7

Semester:
3

Modulnummer Modul

MAT-STD4-95

Einführung in die Numerik

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Beherrschen der Grundbegriffe der Numerik wie Approximation, Lösungsverfahren und
Fehleranalyse
- Vertrautheit mit relevanter Software
- Fähigkeit zur Anwendung der Grundprinzipien der Implementation numerischer
Algorithmen

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
7

Semester:
3

Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Bachelor Finanz- und Wirtschaftsmathematik 

21



Modulnummer Modul

MAT-STD5-25

Einführung in die Stochastik

Qualifikationsziele:
- Aufbau von Grundkenntnissen in den Bereichen Mathematische Optimierung, Numerik
und Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Computerorientierter Mathematik
- Kennenlernen von Anwendungen der Bereiche Stochastik, Numerik oder Optimierung,
auch mit umfangreicheren Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Beherrschen der Grundbegriffe der Stochastik, wie den axiomatischen Aufbau der
Wahrscheinlichkeitstheorie, Stichproben und Zufallsvariablen, W-Maße und Verteilungen
- Fähigkeit zur Berechnung von Erwartungswerten, Varianzen und Kovarianzen aus W-
Verteilungen
- Kennen elementarer Versionen des schwachen Gesetzes der großen Zahlen und
zentraler Grenzwertsätze
- Beherrschen der Grundbegriffe der Maß- und Integrationstheorie

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur. Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin
bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung bekannt.

LP:
7

Semester:
3

Modulnummer Modul

MAT-STD5-24

Statistische Verfahren

Qualifikationsziele:
- Ausbau von Grundkenntnissen im Bereich Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse zur Analysis, Linearer
Algebra und Einführung Stochastik
- Kennenlernen von Anwendungen des Bereichs Statistik, auch mit umfangreicheren
Beispielen
- Wissen und Verstehen unterschiedlicher Modellierungstechniken, ihrer
Randbedingungen und Grenzen
- Vertrautheit mit grundlegenden statistischen Fragestellungen wie Schätzern, Tests,
Konfidenzintervallen und Regressionsanalyse

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.

Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur.

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
5

Semester:
4
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Anlage 2c: Instrumente des Financial Engineerings
 
Modulnummer Modul

WW-FIWI-05

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Finanzwirtschaft

Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein fundiertes Verständnis der Beurteilung von Finanzierungs-
und Investitionsentscheidungen. Mit Hilfe der erlernten Methoden und Modellen ist es
ihnen möglich, finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und in der Praxis
umzusetzen. Sie besitzen die Fähigkeit, Investitionsprojekte zu bewerten und
Finanzierungsprogramme zu beurteilen

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

LP:
6

Semester:
5

Modulnummer Modul

MAT-STD4-72

Zeitreihenanalyse

Qualifikationsziele:
- Systematische Vertiefung des im Bachelorstudium erworbenen Basiswissens zur
Angewandten Mathematik
- Systematische Ergänzung des im Bachelorstudium erworbenen Basiswissens zur
Angewandten Mathematik durch Kennenlernen weiterer Gebiete der Angewandten
Mathematik und damit Verbreiterung der eigenen mathematischen Kompetenz
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich
komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Angewandten Mathematik,
als auch der Reinen Mathematik
- Kennenlernen ganzer Theorien und damit einhergehende Beherrschung komplexer
algorithmischer, numerischer und stochastischer Methoden
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Angewandten Mathematik, auch in Beispielen
mit Projektcharakter
- Beherrschen der Grundbegriffe der Zeitreihenanalyse und Kennenlernen von Beispielen
für Zeitreihen

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.
Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
5

Semester:
5
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Modulnummer Modul

MAT-STD4-27

Wahrscheinlichkeitstheorie und Diskrete Finanzmathematik

Qualifikationsziele:
- Exemplarische Vertiefung der im Grundlagenbereich und in den Aufbaubereichen
erworbenen Kenntnisse
- Exemplarisches Kennenlernen eines oder mehrerer weiterer
mathematischen Gebiete und damit Verbreiterung des eigenen Basiswissens
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung von Bezügen
zwischen den Inhalten der verschiedenen mathematischen Bereiche
- Vertiefung von Anwendungen der theoretischen Inhalte durch deren konkrete quantitative
Ausführung
- Beherrschen von Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie die Konstruktion
von Wahrscheinlichkeitsmaßen, dem Satz von Radon-Nikodym,
charakteristische Funktionen
- Verständnis der Konvergenz von Zufallsvariablen im Rahmen des starken Gesetzes der
großen Zahlen und des zentralen Grenzwertsatzes
- Beherrschen der Grundbegriffe der Finanzmathematik, wie Finanzgüter, No-Arbitrage-
Prinzip, Hedging, Optionspreise
- Verständnis der Martingaltheorie in Ein- und Mehr-Perioden-Modellen
- Verständnis des Cox-Ross-Rubinstein-Modells und der
Black-Scholes-Formel

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung nach
Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers.
Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
10

Semester:
4
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Anlage 2d: Instrumente der Wirtschaftswissenschaften
 
Modulnummer Modul

WW-DLM-01

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Dienstleistungsmanagement

Qualifikationsziele:
In diesem Modul erwerben die Studierenden ein grundlegendes Verständnis über
Fragestellungen des Managements von Dienstleistungsbetrieben und der Vermarktung
von Dienstleistungen. Die Studierenden lernen ein breites Spektrum von Methoden zur
Analyse betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in verschiedenen Dienstleistungsfeldern
kennen.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten, ersatzweise mündlich

LP:
6

Semester:
4

Modulnummer Modul

WW-AIP-06

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Produktion und Logistik

Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis produktionswirtschaftlicher und
logistischer Fragestellungen. Mit Hilfe der erlernten quantitativen und qualitativen
Methoden ist es ihnen möglich industrielle Fragestellungen zu modellierung und zu lösen.
Die Studierenden verfügen ferner über ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten
Instrumente wie Simulation, Optimierung und betriebliche Planungssysteme (APS, ERP).

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
5

Modulnummer Modul

WW-ORGF-04

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Organisation und Führung

Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls in der Lage, Methoden der
strategischen Analyse sowie die Basisstrategien der absatzorientierten
Unternehmensführung nachzuvollziehen. Des Weiteren soll den Studenten das breite
Spektrum möglicher Führungsstile und -modelle mitsamt ihrem verhaltenstheoretischen
Hintergrund nähergebracht werden. Die Studenten sind nach erfolgreichem Abschluss des
Moduls in der Lage zu erkennen, welches Führungsverhalten in welchem Kontext
erfolgversprechend ist.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
4

Modulnummer Modul

WW-MK-06

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Marketing

Qualifikationsziele:
In diesem Modul erwerben die Studierenden die Fähigkeit, ihre grundlegenden Marketing-
Kenntnisse auf die Spezialprobleme des Investitionsgütermarketing, des Internet-
Marketing und des marktorientierten Electronic Commerce anzuwenden und zu erweitern.
Sie können nach Besuch des Moduls u.a. die Marketing-Situation eines
Investitionsgüterherstellers analysieren sowie ein Marketing-Konzept entwickeln. Darüber
hinaus vermögen es die Studierenden, die Besonderheiten des Marketing im E-Commerce
zu erkennen und eine Konzeption des Internet-Marketing zu skizzieren.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten

LP:
6

Semester:
4
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Modulnummer Modul

WW-WII-14

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftsinformatik - Informationsmanagement

Qualifikationsziele:
Die Studierenden verstehen die Rolle der Information im Kontext von betrieblicher
Aufgabe, Mensch und Technik. Sie kennen wesentliche Konzepte und
Anwendungssysteme zur Kommunikation und Koordination und fokussieren dabei
entweder den innerbetrieblichen (z. B. im Prozess- und Wissensmanagement) oder
überbetrieblichen Bereich (z. B. im E-Commerce und auf elektronischen Märkten). Hier
erwerben sie fachliche sowie methodische Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie in die Lage
versetzen, ihr Wissen selbstständig zu erweitern, und bestehende Kenntnisse
anzuwenden um im Team in einem Projektumfeld begrenzte praktische Probleme zu
lösen.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur 120 min (3 LP)
Studienleistung: Projektarbeit (3 LP)

Auf Antrag kann die Studienleistung auf die Prüfungsleistung zu 50 % angerechnet
werden. Die Klausurzeit vermindert sich dann auf 60 Minuten.

LP:
6

Semester:
5

Modulnummer Modul

WW-RW-20

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Recht

Qualifikationsziele:
Die Beherrschung der Grundlagen des Wirtschaftsrechts einschließlich des
Verständnisses von Gesellschaftsformen und der Haftung, der Funktionsweise eines
wettbewerblichen Ordnungssystems. Die Beherrschung der Grundlagen des Öffentlichen
Rechts (Staats- und Verwaltungsrecht), unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtsgebiete Verfassungsrecht (Grundrechte und Staatsorganisationsrecht) und
Allgemeines Verwaltungsrecht sowie die Grundlagen im Kommunalrecht, sind das Ziel der
Veranstaltung.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

LP:
6

Semester:
5

Modulnummer Modul

WW-VWL-11

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Volkswirtschaftslehre

Qualifikationsziele:
Das Modul schlägt die Brücke zwischen der Mikroökonomik und den
Entscheidungsproblemen von und in Unternehmen. Die Studierenden sind fähig, komplexe
marktrelevante Entscheidungen wie Preisgestaltung, Produktgestaltung, Werbung und
strategisches Verhalten gegenüber den Konkurrenten aufgrund systematischer
ökonomischer Analyse zu treffen und ihre Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit der
Marktwirtschaft zu beurteilen.

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: 120 Min. Klausur

LP:
6

Semester:
5
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Modulnummer Modul

WW-WINFO-14

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftsinformatik - Decision Support

Qualifikationsziele:
Die Studierenden erlangen ein grundsätzliches Verständnis zweier komplementärer
Paradigmen der betrieblichen Informationsverarbeitung.
Sie lernen die transaktionsorientierte Informationsverarbeitung in ERP-Systemen kennen
und werden zu deren Bedeutung für die betriebliche und überbetriebliche
Aufgabenintegration hingeführt. Die Studierenden verstehen die Rolle der
Informationsintegration für Koordinations-, Kooperations-, und Kommunikationsaufgaben
im Betrieb.
Die Studierenden lernen die analyseorientierte Informationsverarbeitung kennen und
werden zu deren Bedeutung bei der Managementunterstützung hingeführt. Sie erlangen
ein umfassendes Verständnis von Aufbau, Konzeption und Anwendung analytischer
Datenbanken.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur (60 Minuten, 3 LP)
Studienleistung: Klausur, mündliche Prüfung oder Hausarbeit je nach Lehrangebot (3 LP)

LP:
6

Semester:
4

Modulnummer Modul

WW-ACuU-09

Bachelor-Vertiefung Wirtschaftswissenschaften - Unternehmensrechnung

Qualifikationsziele:
Die Studierenden haben ein vertieftes Verständnis für Fragestellungen und Methoden des
industriellen Rechnungswesens, insb. der Kosten- und Erlösrechnung sowie des
strategischen Kostenmanagements. Auf dieser Basis sind sie in der Lage, diesbezügliche
Problemstellungen zu analysieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Klausur, 120 Minuten, ersatzweise 1 mündliche Prüfung, 30 Minuten,
oder 1 schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeit)

LP:
6

Semester:
4
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Anlage 2e: Professionalisierungsbereich 'Computerorientierte Methoden, Ergänzungen und Seminare'
 
Modulnummer Modul

MAT-STD3-86

Professionalisierungsmodul "Schlüsselqualifikationen"

Qualifikationsziele:
Es sollen handlungsorientierte Angebote wahrgenommen und/oder Angebote, die das
Kennenlernen anderer Fachkulturen zum Ziel haben, gewählt werden.

I. Übergeordneter Bezug: Einbettung des Studienfachs
Die Studierenden werden befähigt, Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische,
rechtliche oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen (je nach Schwerpunkt der
Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete fachliche Verbindungen und deren
Bedeutung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studenten erwerben einen
Einblick in Vernetzungsmöglichkeiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge ihres
Studienfachs im Berufsleben.

II. Wissenschaftskulturen
Die Studierenden
- lernen Theorien und Methoden anderer, fachfremder Wissenschaftskulturen kennen,
- lernen sich interdisziplinär mit Studierenden aus fachfremden Studiengebieten
auseinanderzusetzten und zu arbeiten,
- können aktuelle Kontroversen aus einzelnen Fachwissenschaften diskutieren und
bewerten,
- erkennen die Bedeutung kultureller Rahmenbedingungen auf verschiedene
Wissenschaftsverständnisse und Anwendungen,
- kennen genderbezogene Sichtweisen auf verschiedene Fachgebiete und die Auswirkung
von Geschlechterdifferenzen,
- können sich intensiv mit Anwendungsbeispielen aus fremden Fachwissenschaften
auseinandersetzen.

III. Handlungsorientierte Angebote
Die Studierenden werden befähigt, theoretische Kenntnisse handlungsorientiert
umzusetzen. Sie erwerben verfahrensorientiertes Wissen (Wissen über Verfahren und
Handlungsweisen, Anwendungskriterien bestimmter Verfahrens- und Handlungsweisen)
sowie metakognitives Wissen (u.a. Wissen über eigene Stärken und Schwächen).

Je nach Veranstaltungsschwerpunkt erwerben die Studierenden die Fähigkeit,
- Wissen zu vermitteln bzw. Vermittlungstechniken anzuwenden,
- Gespräche und Verhandlungen effektiv zu führen, sich selbst zu reflektieren und adäquat
zu bewerten,
- kooperativ im Team zu arbeiten, Konflikte zu bewältigen,
- Informations- und Kommunikationsmedien zu bedienen oder
- sich in einer anderen Sprache auszudrücken.

Durch die handlungsorientierten Angebote sind die Studierenden in der Lage, in anderen
Bereichen erworbenes Wissen effektiver einzusetzen, die Zusammenarbeit mit anderen
Personen einfacher und konstruktiver zu gestalten und somit Neuerwerb und
Neuentwicklung von Wissen zu erleichtern. Sie erwerben Schlüsselqualifikationen, die
ihnen den Eintritt in das Berufsleben erleichtern und in allen beruflichen Situationen zum
Erfolg beitragen.

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: Studienleistung je nach Vorgabe der gewählten Veranstaltung/des
gewählten Moduls. Die Prüfungsmodalitäten richten sich nach dem anbietenden Fach.

LP:
2

Semester:
2
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Modulnummer Modul

MAT-STD3-84

Professionalisierungsmodul "Seminare"

Qualifikationsziele:
- Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen
- Kenntnis von und Fähigkeit im Umgang mit Informationstechnologien
- Die Studierenden erlernen die vertiefte Beschäftigung mit einem angewandten
mathematischen Sachverhalt und einem wirtschaftswissenschaftlichen Sachverhalt auf
gehobenem Niveau
- Erwerb handlungsorientierter Fähigkeiten für die Kommunikation im beruflichen Alltag bei
Präsentation, Vermittlung und Dokumentation von Inhalten
- Fähigkeit, sich in fachlich Außenstehenden hineinzuversetzen und deren Perspektive
bewerten zu können

Prüfungsmodalitäten:
In diesem Modul sind zwei Seminare (je 4LP) zu absolvieren. Es sind insgesamt zwei
Studienleistungen (Leistungsnachweise) wie folgt zu erbringen:

1 Studienleistung 'Mathematisches Seminar' in Form von Präsentation mit schriftlicher
Ausarbeitung oder Hausarbeit oder Referat nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers

1 Studienleistung 'Wirtschaftswissenschaftliches Seminar' in Form von Präsentation mit
schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit oder Referat nach Vorgabe der Prüferin oder
des Prüfers

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
8

Semester:
4

Modulnummer Modul

WW-RW-28

Grundlagen der Rechtswissenschaften

Qualifikationsziele:
Die Studenten verstehen die Grundprinzipien einer Zivilrechtsordnung und ihre Bedeutung
für ein wettbewerblich-marktwirtschaftliches System. Sie lösen einfache juristische
Zivilrechtsfälle und werden zur Vertragsgestaltung und Einschätzung von Vertragsrisiken
befähigt.

Prüfungsmodalitäten:
1 Studienleistung: Klausur, 180 Minuten

LP:
6

Semester:
5

Modulnummer Modul

MAT-STD3-75

Professionalisierungsmodul "Computerpraktikum"

Qualifikationsziele:
- Anwenden von Algorithmen und Datenstrukturen in Verbindung mit mathematischen
Anwendungen entweder im Bereich Numerik oder Mathematische Optimierung
- Fähigkeit kleinere Softwareprojekte zu planen und umzusetzen
- Fähigkeit vorhandene Software zu verstehen, einzubinden und anzuwenden
- Fähigkeit, sich in fachlich Außenstehende hineinzuversetzen und deren Perspektive
bewerten zu können
- Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: Studienleistung in Form von Hausaufgaben nach Vorgabe der Prüferin
oder des Prüfers und/oder Klausur oder mündliche Prüfung oder einem Projekt.

Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der
Veranstaltung bekannt.

LP:
5

Semester:
4
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Modulnummer Modul

MAT-STD5-18

Professionalisierungsmodul "Computerorientierte Mathematik"

Qualifikationsziele:
- Aneignen der algorithmischen Denkweise und Verstehen von Prinzipien wie Rekursion
und Iteration
- Kennenlernen der grundlegenden Algorithmen und Datenstrukturen der Informatik
- Fähigkeit für ein gegebenes Problem eine algorithmische Lösung zu formulieren und
algorithmische Lösungen in ihrer Leistungsfähigkeit einzuschätzen
- Kenntnis von und Fähigkeit im Umgang mit Informationstechnologien insbesondere
Fähigkeit Programmcodes speziell in Verbindung mit mathematischen Anwendungen zu
schreiben und diese in der Programmiersprache "C" oder mit Hilfe eines mathematischen
Standardtools wie "MATLAB" zu implementieren und anschließend anzuwenden
- Beherrschen von allgemeinen Methoden des effektiven Programmentwurfs

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: 1 Studienleistung in Form von Hausaufgaben, insbesondere
Programmieraufgaben, nach Vorgabe der Prüferin oder des Prüfers und 1 Studienleistung
in Form einer dreiwöchigen Projektarbeit.Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die
Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung bekannt.

LP:
8

Semester:
1
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Anlage 2f: Abschlussarbeit
 
Modulnummer Modul

MAT-STD3-87

Bachelorarbeit Finanz- und Wirtschaftsmathematik

Qualifikationsziele:
- Fähigkeit zu Wissenstransfer von einem Kontext zu einem anderen
- Fähigkeit zu Analyse und Synthese
- Entwicklung von akademischem Selbstvertrauen
- Fähigkeit, komplexe Probleme zu erkennen, das Wesentliche der Probleme abstrakt
zusammenzufassen und mathematisch zu formulieren
- Fähigkeit, geeignete mathematische Prozesse zur Lösung von Problemen, insbesondere
aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften auszuwählen und anzuwenden
- Fähigkeit, mathematische und wirtschaftswissenschaftliche Argumente und deren
Schlussfolgerungen klar und exakt vorzutragen
- Fähigkeit, sich selbständig in ein interdisziplinäres Thema im Zwischenbereich
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften einzuarbeiten und dieses methodisch zu
behandeln
- Fähigkeiten in Zeitmanagement und Organisation

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: 1 Prüfungsleistung in Former einer schriftlichen Ausarbeitung. Eine
Präsentation der Bachelorarbeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung kann
von den Prüfern gefordert werden; die Präsentation wird nicht benotet.

LP:
12

Semester:
6
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